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F Ü R  D I E  P R A X I S

Aus der Arbeit des Fachausschusses
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)

    444

In der BGI / GUV-I 8591 werden Hilfestel-
lungen für die Auswahl von Warnklei-
dung in verschiedenen Arbeitsbereichen 
beschrieben.
Die Auswahl von Warnkleidung für den 
Straßenverkehr soll hier als Beispiel die-
nen:

Auswahl von Warnkleidung für 
den Straßenverkehr
Für Personen, die beim Bau, der Unter-
haltung oder Reinigung der Straßen und 
Anlagen im Straßenraum eingesetzt sind 
oder in deren Raum befindliche Anlagen 
zu beaufsichtigen haben oder bei der Ab-
fallsammlung tätig sind, wird gefordert, 
dass bei der Arbeit außerhalb von Gehwe-
gen und Absperrungen auffällige Warn-
kleidung zu tragen ist. 
Gemäß der Richtlinien für die Sicherung 
von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95) 
trifft das auch auf Personen zu, die bei 
den vorgenannten Arbeiten neben dem 
Verkehrsbereich tätig werden und nicht 
durch eine geschlossene Absperrung (z. B. 
Absperrschranken oder Bauzäune) von 
diesem getrennt sind. Weiterhin weist die 
RSA auf die Notwendigkeit vertikaler Re-
flexstreifen in Körperkontur bei Warn-
kleidung hin, die auf Nachtbaustellen 
eingesetzt wird (Lit. Verkehrsblatt).
Zur Auswahl der Warnkleidung ist im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die 
Erkennbarkeit der Warnkleidung unter 
Berücksichtigung der auszuführenden 
Tätigkeiten, Körperhaltungen und Umge-
bungsbedingungen zu bewerten. Entspre-
chend dem Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung ist Warnkleidung so auszuwäh-
len, dass insgesamt die Klasse 2 oder 3 er-
reicht wird.
Bei erhöhter Gefährdung ist Warnklei-
dung der Klasse 3 einzusetzen.
Erhöhte Gefährdung bedeutet: 

 j schlechte Sichtverhältnisse, oder 
 j Straßenverkehr mit einer durch-
schnittlichen Verkehrsgeschwindig-
keit von mehr als 60 km/h oder 

 j große Verkehrsbelastung mit mehr als 
600 Fahrzeugen pro Stunde oder

 j beim Überqueren mehrspuriger Fahr-
bahnen oder

 j Arbeiten in der Dunkelheit oder 
 j wenn Teile der Warnkleidung häufig 
tätigkeitsbedingt verdeckt werden 
oder

 j wenn häufig zwischen abgesperrten 
und ungesicherten Arbeitsbereichen 
gewechselt wird oder

 j wenn Arbeiten ohne Schutz einer Bau-
stellensicherung oder zum Aufbau 
derselben durchgeführt werden. 

Von Warnkleidung der Klasse 3 kann ab-
gewichen werden und Klasse 2 eingesetzt 
werden, wenn einfache Gefährdung im 
Straßenverkehr vorliegt. 
Einfache Gefährdung bedeutet:

 j ausreichende Sichtverhältnisse und 
 j geringe Verkehrsbelastung von weni-
ger als 600 Fahrzeuge pro Stunde und 

 j durchschnittliche Verkehrsgeschwin-
digkeit von unter 60 km/h oder

 j wenn Arbeiten innerhalb einer nach 
RSA gesicherten Baustelle durchge-
führt werden.

Bei einfacher Gefährdung oder in Notsi-
tuationen (z. B. Fahrzeugpanne) ist min-
destens Warnkleidung der Klasse 2 einzu-
setzen.
Die Warnwirkung der Warnkleidung ist 
bei den geplanten typischen Arbeitshal-
tungen zu gewährleisten. Es ist darauf zu 
achten, dass die relevanten retroreflek-
tierenden Streifen und das fluoreszie-
rende Hintergrundmaterial durch ein Ar-
beitsgerät nicht verdeckt werden und die 
Warnwirkung auch bei allen Sicht- und 
Witterungsverhältnissen gewährleistet 
bleibt. 
Die Warnkleidung ist geschlossen zu tra-
gen und darf nicht durch weitere Klei-
dungsstücke verdeckt werden. 

Besondere klimatische Arbeits-
bedingungen
Im Sommer und Winter herrschen unter-
schiedliche klimatische Verhältnisse, so 

Das Sachgebiet „Schutzkleidung“ im Fachausschuss „Persönliche Schutz-
ausrüstungen“ (FA „PSA“) informiert:

Überarbeitete BGI /  GUV-I 8591 Warnkleidung 
Teil 2/2

– Überar

Außentemperatur
Gefährdung

warm (sommerliche Tempera-
turen)

kalt (winterliche Temperaturen)

Einfache Gefährdung mindestens A oder B mindestens D mit (A oder C)

Erhöhte Gefährdung mindestens B mit C mindestens D mit (A oder C)

Abb. 3: Kombinationsmöglichkeiten für Bekleidungsstücke je nach Temperatur und 
ermittelter Gefährdung und Designbeispiele A bis D
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Abb. 2: Trotz gebückte Arbeitshaltung 
gut sichtbar durch Schulterstreifen
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dass die Versicherten durch Wechsel von 
Kleidungsteilen auf die Temperaturen re-
agieren (Tab. 2). Auswahlbeispiele für die 
Kombinationsmöglichkeiten von Beklei-
dungsstücken, die sich in der Praxis be-
währt haben, können aus den Kleidungs-
stücken Latzhose, Weste, T-Shirt, Rund-
bundhose und Jacke mit der Maßgabe, 
dass die richtige Bekleidungsklasse er-
reicht wird, zusammengestellt werden.
Die Entscheidung, welche Ausführungs-
form der Warnkleidung zum Einsatz 
kommt, kann nur im Einzelfall auf der 
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
und der Beurteilung der Art und Größe 
der Risiken sowie der betrieblichen Bean-
spruchung (Tätigkeit, Einsatzbereich, 
Tragedauer) getroffen werden. 
Je größer die Gefährdung durch die Ge-
schwindigkeit des vorbei fließenden Ver-
kehrs, die Größe der Verkehrsbelastung, 
die Häufigkeit des Betretens des Straßen-
raumes, die Einschränkung der Beobach-
tungsmöglichkeit des Verkehrs und Ar-
beiten in einer nicht nach RSA gesicher-
ten Baustelle durchzuführen sind, desto 
auffälliger, d. h. desto großflächiger 
muss die Warnkleidung sein.
Wird im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung für die geplanten Tätigkeiten er-
mittelt, dass „erhöhte Gefährdung“ für 
die Versicherten vorliegt, ist daher Warn-
kleidung der Klasse 3 einzusetzen (Tab. 1). 
Eine Rundbundhose bietet nur dann aus-
reichende Sicherheit wenn sie in Verbin-
dung mit Warnkleidung für den Ober-
körper getragen wird, da die Bestreifung 
bei der Rundbundhose am unteren Ho-
senbein durch Tätigkeiten schnell ver-
deckt werden kann.
In der BGI / GUV-I 8591 werden weitere 
Hilfestellungen für die Auswahl von 
Warnkleidung bei Arbeiten im Bereich 
von Gleisanlagen sowie unter besonde-
ren Bedingungen, z. B. wenn weitere Ge-
fährdungen bestehen, beschrieben.
Darüber hinaus umfasst die Broschüre 
Kapitel zu Schutzkleidung gegen Regen, 
das bestimmungsgemäße Tragen von 
Warnkleidung, die Pflege und Wartung 
von Warnkleidung und zu den Hersteller-
informationen. Im Anhang sind Checklis-
ten für die Auswahl und die Beschaffung 
von Warnkleidung angefügt.         sis

Autor:
Dr. Claudia Waldinger
Obfrau des Sachgebietes
„Schutzkleidung“ im Fachausschuss
Persönliche Schutzausrüstungen

Die Sonne steht tief, Licht reflektiert 
auf regennasser Straße, Schweinwerfer-
kegel tauchen aus der Dunkelheit auf. 
In Herbst und Winter steigt das Risiko, 
im Straßenverkehr geblendet zu wer-
den. Für einige Augenblicke  ist die 
Sicht des Geblendeten völlig einge-
schränkt. Die Gefahr, in diesem Mo-
ment die Kontrolle über das Fahrzeug 
zu verlieren oder etwas zu übersehen, 
ist groß. Auf diese erhöhte Gefährdung 
in der dunklen Jahreszeit weisen Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkas-
sen im Rahmen ihrer Präventionskam-
pagne „Risiko raus!“ hin und geben 
Tipps zum richtigen Fahrverhalten.
Blendung durch die Sonne ist eine we-
sentliche Unfallursache.  Sie kann aber 
auch durch künstliche Lichtquellen er-
zeugt werden – insbesondere bei Dun-
kelheit. Das Auge wird dann plötzlich 
starkem Licht ausgesetzt und ist damit 
überfordert. Hauptsächliche künstliche 
Blendungsquellen sind: entgegenkom-
mende oder hinterher fahrende Fahr-
zeuge, Leuchtreklamen und Gebäude- 
oder Grundstücksbeleuchtungen.

Zwei Sekunden ohne Sicht
Wie groß die Gefahr im Moment der 
Blendung ist, zeigt folgende Berech-
nung: Wird man bei einer Geschwin-
digkeit von 100 km/h für einen Zeit-
raum von zwei Sekunden sehunfähig, 
legt man in dieser Zeit eine Strecke von 
56 Metern zurück. Das entspricht der 
Breite eines Fußballplatzes. „In dieser 
Zeit ist das Fahrzeug praktisch führer-
los und stellt ein Sicherheitsrisiko dar – 
nicht nur für den Fahrer, sondern auch 
für andere. Blendung sollte daher so-
weit wie möglich vermieden werden“,  
warnt Dr. Marc Wittlich vom Institut 
für Arbeitsschutz der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (IFA).
Er rät deshalb vorzusorgen:

 j Achten Sie auf korrekt eingestellte 
Scheinwerfer an Ihrem Fahrzeug, 
auch bei Beladung. Viele Werkstätten 
bieten jetzt kostenlose Lichttests an.

 j Saubere Scheiben, auch von innen, 
und funktionierende Scheibenwi-
scher geben klare Sicht und vermin-
dern Streulicht.

 j Auch in Herbst und Winter kann es 
zu sonnigen Wetterlagen kommen. 
Führen Sie für alle Fälle eine Son-
nenbrille mit.

 j Vermeiden Sie Fahrten im Dunkeln, 
wenn Sie Probleme mit der Nacht-
sicht haben.

 j Wie verhalte ich mich, wenn ich 
geblendet werde?

 j Vermeiden Sie so weit wie möglich 
schreckhafte Reaktionen. Wenden 
Sie Ihren Blick möglichst von der 
Blendquelle ab. Schauen Sie nachts 
im Fall der Blendung auf die rechte 
Markierung der Fahrbahn.

 j Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den 
Sichtverhältnissen an. Bei starker 
Blendung langsamer fahren und 
notfalls anhalten.

 j Sehen Sie von einer Gegenblendung 
des entgegenkommenden Fahr-
zeuges ab. Ein kurzes Lichtzeichen 
als Hinweis ist vertretbar, alles an-
dere würde das Unfallrisiko erhöhen.

 j Die meisten Innen-Rückspiegel ver-
fügen über eine mechanische Ab-
blendfunktion: Sie können ihn in 
eine Position kippen, in der die Blen-
dung durch ein nachfolgendes Fahr-
zeug aufgehoben werden kann, 
ohne dass sich dabei das Blickfeld 
verändert.

 j Fußgänger oder Radfahrer sollten Si-
tuationen mit Blendgefahr auszu-
weichen. Die Gefahr von anderen 
Verkehrsteilnehmern übersehen zu 
werden, ist groß.

Hintergrund „Risiko raus!“
In der Präventionskampagne „Risiko 
raus!“ arbeiten die Berufsgenossen-
schaften, Unfallkassen, ihr Spitzenver-
band Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV), die Landwirtschaft-
liche Sozialversicherung, der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) und die 
Bundesländer sowie weitere Partner zu-
sammen. Gemeinsam verfolgen sie das 
Ziel, das Unfallrisiko beim Fahren und 
Transportieren zu verringern.

Weitere Informationen unter
 www.risiko-raus.de.
Quelle: www.dguv.de 

Risiko raus! 

Unfallgefahren durch Blendung im Straßenverkehr 
vermeiden Dunkle Jahreszeit verlangt erhöhte Aufmerksamkeit 

Unfall
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